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Stadt ausübt. Sie mußten in einer 
Reihe von Bestimmungen dieses 
grundlegenden internationalen 
Abkommens klar von der Exi
stenz der DDR als eines souve
ränen Staates und von dem Be
stehen ihrer Hoheitsrechte über 
ihr Territorium ausgehen. Auf 
der Grundlage dieser entschei
denden Grundsätze des V. wird 
in ihm der politische und recht
liche Status Westberlins im ein
zelnen geregelt. So wird festge
legt, daß die staatlichen Organe 
der BRD — der Bundespräsident, 
die Bundesregierung, die Bun
desversammlung, der Bundesrat 
und der Bundestag einschließlich 
ihrer Ausschüsse und Fraktionen, 
alle Bundesgerichte usw. - kei
nerlei Verfassungs- oder Amts
handlungen zur Ausübung un
mittelbarer staatlicher Macht 
über Westberlin vornehmen dür
fen. Die Regierung der BRD 
wird in Westberlin bei den Be
hörden der drei Westmächte 
und beim Senat von Westberlin 
durch eine ständige Verbin
dungsbehörde vertreten. Auf der 
Grundlage der Rechte und Ver
antwortlichkeiten der UdSSR, 
Großbritanniens, Frankreichsund 
der USA sowie ihrer Vereinba
rungen aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit wurde in den 
Anlagen zum V. zwischen diesen 
Mächten vereinbart, daß die Re
gierungen der drei Westmächte 
ihre Rechte und Verantwortlich
keiten hinsichtlich der Vertretung 
der Interessen Westberlins und 
seiner Bürger im Ausland sowie 
hinsichtlich der Sicherheit und 
des Status Westberlins sowohl 
in internationalen Organisatio
nen wie auch gegenüber ande
ren Staaten beibehalten. In die
sem Rahmen und sofern die 
Sicherheit und der Status West
berlins nicht berührt werden, er
klären die drei Westmächte im 
Einvernehmen mit der UdSSR

ihr Einverständnis, daß die BRD 
die konsularische Betreuung der 
Bürger Westberlins ausübt, daß 
völkerrechtliche Vereinbarungen 
der BRD sich unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Westberlin 
erstrecken können und die BRD 
die Interessen Westberlins in in
ternationalen Organisationen und 
auf internationalen Konferenzen 
wahrnimmt, daß Westberliner 
Bürger gemeinsam mit solchen 
der BRD an internationalen Ver
anstaltungen teilnehmen oder 
daß solche internationalen Ver
anstaltungen in Westberlin statt
finden können, sofern die Ein
ladung zu ihnen durch den Se
nat von Westberlin bzw. durch 
den Senat gemeinsam mit der 
BRD erfolgt. Im V. wurde ferner 
die Errichtung eines Generalkon
sulats der UdSSR in Westberlin 
vereinbart.

Visum: Genehmigungs- oder
Sichtvermerk im Paß oder im 
Ausweis einer Person, der ihr 
die Ausreise, Einreise oder 
Durchreise aus dem, in das bzw. 
durch das Territorium eines be
stimmten Staates gestattet. V. 
werden durch innerstaatlich dazu 
berufene Staatsorgane erteilt. 
Die Erteilung von V. außerhalb 
des eigenen Staates erfolgt in 
der Regel durch die diplomati
schen oder konsularischen Ver
tretungen. Zwischen den Staaten 
kann durch Abkommen die visa
freie Ein- bzw. Ausreise beson
ders vereinbart werden. Solche 
Vereinbarungen gibt es u. a. auch 
zwischen der DDR und einer 
Reihe sozialistischer Staaten.

Volk: 1. im politisch-soziologi
schen Sinne eine historische Ka
tegorie. Sie umfaßt alle jene 
Klassen und sozialen Schichten 
der Gesellschaft, die daran in
teressiert und objektiv in der 
Lage sind, den gesellschaftlichen


